
Turnierbestimmungen    Jugendturnier 1.Stuttgarter FV1896  2012 
 
Das Turnier wird nach den Durchführungsbestimmungen für Pokalturniere 
des WFV ausgetragen. Hierzu gelten folgende  Ergänzungen: 
 
1. Das Startgeld beträgt für alle Mannschaften € 25,--. Bei unentschuldigtem Fehlen ist es 
 trotzdem zu entrichten. 
 
2. Sportanlagen: Kunstrasenplatz  
 
3. Altersklassen:  A - Jugend  Jahrgang  1993   u. jünger 
                              C - Jugend  Jahrgang  1997   u. jünger 
                              F - Jugend  Jahrgang   2003   u. jünger 
                              Bambini      Jahrgang   2005   u. jünger 
 
4. Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft hat Anstoß und spielt von der Turnierleitung                            
aus gesehen von links nach rechts. 
 
Die Zeitnahme erfolgt durch den jeweiligen Schiedsrichter. 
 
5. Spieldauer: Die Spieldauer jeder Altersklasse steht im jeweiligen Spielplan. 
 
6. Teilnahmeberechtigt sind nur Spieler, die für den Verein, in dessen Mannschaft sie 
eingesetzt werden, eine ordnungsgemäße Spielerlaubnis besitzen: 
 
Für  A- und C-Jugend Spieler   besteht ein  ABSOLUTER  PASSZWANG 
 
7. Bei  der  F-Jugend sowie Bambini können 10 Spieler eingesetzt werden.  
    Bei  der  C und  A-Jugend 15 Spieler . 
 
8.  Die teilnehmenden Spieler sind in die von der Turnierleitung nach erhalt des Startgeldes 
ausgehändigte grüne Spielerkarte einzutragen . 
 
9. Die ausgefüllte Spielerkarte sollte 30 Minuten vor dem ersten Spiel bei der Turnierleitung 
abgegeben werden. Zur Passkontrolle werden die Mannschaften aufgerufen. 
 
10. Bei  Unentschieden in den Endspielen wir das  Spiel um 5.Min verlängert , steht der Sieger  
noch nicht fest wird er durch Strafstoßschießen ermittelt. 
 
11. Für Beschädigungen an Gegenständen und Sportplatzeinrichtungen haftet der Veranstalter 
nicht. 
 
12. Für abhanden gekommene Gegenstände haftet der Veranstalter nicht. 
 
13. Der Veranstalter gibt keine Bälle zum Einspielen aus. 
 
14. Mit der Teilnahme am Turnier werden die vorstehenden Bestimmungen vollinhaltlich 
anerkannt. 
 


